Einwendungen gegen die geplante Festsetzung eines Überschwemmungsgebietes gemäß § 76 WHG für das Gewässer Schwarza

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich/wir
Vor- und Zuname       	: 
Straße Hausnummer  	: 
Postleitzahl Ort           	:


bin/sind Eigentümer folgender Grundstücke:

FlStk.                          	:
Flur (soweit bekannt)  	:
Gemarkung	:


Wir sind voraussichtlich von der Ausweisung des Überschwemmungsgebietes betroffen.
Wir machen geltend, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit unzureichend ist. Insbesondere sind die Grundlage für die Festsetzung des Überschwemmungsgebietes nicht nachvollziehbar. Eine effektive Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit durch Überprüfung der Grundlagenermittlung, der Herangehensweise und der entsprechenden Auswertung der Berechnungen ist nicht möglich.
Zudem stimmen offensichtlich die Berechnungen mit den tatsächlichen, seit Jahrzehnten beobachteten Verhältnissen, nicht überein.
Vor allem die Topographie scheint nicht ausreichend ermittelt zu sein, aber auch die entsprechende Ermittlung der Strömungsgeschwindigkeit ist nicht nachvollziehbar und entspricht nicht den tatsächlichen Verhältnissen.
Mit Hinweis auf das 200jährige Hochwasser von 1994 und dem dort gesammelten Erfahrungen erscheinen die nunmehrigen Festlegungen trotz entsprechender weiterer Hochwasserschutzmaßnahmen wie die Talsperre Leibis/Lichte und die Errichtung der Talsperre für das Pumpspeicherwerk Goldisthal als nicht plausibel bzw. unzutreffend.
Die örtlichen Feststellungen müssten im Rahmen der Festlegung der Hochwasserschutzgebiete in jedem Fall berücksichtigt werden.
Hier sind vor allem aktuelle Daten zu verwenden und eine nachvollziehbare Grundlagenermittlung zu tätigen.
Im Übrigen wird sich auf die Stellungnahmen der Anliegerkommunen bezogen und diese auch zum Gegenstand des Einwendungsvortrages gemacht.
Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift
